
Satzung des Fördervereins der                                      
Kita Burgwiese Mehren e. V. 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
1. Der Verein fü hrt den Namen „Fö rderverein der Kita Burgwiese Mehren e. V.“.	

2. Er hat seinen Sitz in Mehren. ℅ Kindertagesstä tte Burgwiese, Zur Burgwiese 1, 57635 
Mehren	

3. Geschä ftsjahr ist das Kalenderjahr.	

§ 2 Zweck des Vereins 
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnü tzige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „steuerbegü nstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.	

2. Zweck des Vereins ist die Fö rderung von Bildung und Erziehung der Kinder in der Kita 
Burgwiese Mehren	

3. Der Verein unterstü tzt die Kindertagesstä tte ideell und materiell, insbesondere durch:	

- Beschaffung von Mitteln fü r Lehr- und Lernmaterialien, Spielgerä te und Ausstattung,	

- Unterstü tzung von Veranstaltungen, Ausflü gen und Projekten,	

- Fö rderung der Zusammenarbeit zwischen Eltern, Erzieher:innen und Träger.	

4. Der Verein ist selbstlos tä tig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.	

5. Mittel des Vereins dü rfen nur fü r die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die dem Zweck der Kö rperschaft fremd sind, oder durch unverhä ltnismäßig hohe 
Vergü tungen begü nstigt werden.	

§ 3 Mitgliedschaft 
1. Mitglied kann jede natü rliche oder juristische Person werden, die die Ziele des Vereins 
unterstü tzt.	

2. Der Beitritt erfolgt durch schriftliche Beitrittserklä rung.	

3. Ü ber die Aufnahme entscheidet der Vorstand.	

4. Der Austritt ist jederzeit mö glich und muss schriftlich oder per E-Mail erklä rt werden.	

5. Ü ber den Ausschluss eines Mitglieds entscheidet die Mitgliederversammlung.	



§ 4 Beiträge 
1. Die Mitglieder zahlen Beiträ ge, deren Hö he die Mitgliederversammlung festsetzt.	

2. Zusä tzlich sind freiwillige Spenden mö glich.	

§ 5 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind:	

1. die Mitgliederversammlung	

2. der Vorstand	

§ 6 Mitgliederversammlung 
1. Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt.	

2. Sie wird vom Vorstand mit einer Frist von zwei Wochen schriftlich oder per E-Mail 
einberufen.	

3. Eine Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn mindestens ein Viertel (25 %) der 
Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Grü nde verlangt.	

4. Aufgaben der Mitgliederversammlung sind insbesondere:	

- Wahl und Abberufung des Vorstands,	

- Festsetzung der Beiträ ge,	

- Entgegennahme des Jahresberichts,	

- Entlastung des Vorstands,	

- Beschlussfassung ü ber Satzungsänderungen und Auflö sung des Vereins.	

5. Beschlü sse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst, soweit 
diese Satzung nichts anderes bestimmt.	

6. Ü ber die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fü hren, das vom Versammlungsleiter 
und vom Protokollfü hrer zu unterzeichnen ist.	

§ 7 Vorstand 
1. Der Vorstand besteht mindestens aus:	

- dem/der 1. Vorsitzenden	

- dem/der stellvertretenden Vorsitzenden	

- dem/der Schatzmeister/in	



- dem/der Schriftfü hrer/in	

Der Vorstand kann aus hö chstens sechs Personen bestehen.	

2. Der Vorstand wird fü r die Dauer von zwei Jahren gewählt.	

3. Die Vorstandsmitglieder bleiben auch nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Neuwahl eines 
neuen Vorstands im Amt.	

4. Je zwei Vorstandsmitglieder sind gemeinsam vertretungsberechtigt.	

§ 8 Satzungsänderungen 
Satzungsänderungen kö nnen nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln (2/3) der anwesenden Mitglieder beschlossen werden.	

§ 9 Auflösung des Vereins 
1. Die Auflö sung kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer 2/3-Mehrheit 
beschlossen werden.	

2. Bei Auflö sung oder Aufhebung des Vereins fä llt das Vereinsvermö gen an den Träger der 
Kindertagesstä tte oder eine andere gemeinnü tzige Einrichtung, die es unmittelbar und 
ausschließlich fü r die Fö rderung der Erziehung verwendet.	

Geändert durch den Beschluss der Mitgliederversammlung vom 25.02.2026.
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